
Verordnung  

über das Inverkehrbringen  

zweischaliger Weichtiere und Meeresschnecken aus Japan  
Vom 25. September 1992  

 
Auf Grund des § 9 Abs. 1 Nr. 4 Buchstabe a in Verbindung mit Abs. 3 des Lebensmittel- und 
Bedarfsgegenständegesetzes vom 15. August 1974 (BGBl. I S. 1945, 1946; 1975 I S. 2652), § 9 Abs. 3 
geändert gemäß Artikel 2 Nr. 2 der Verordnung vom 26. November 1986 (BGBl. I S. 2089), in 
Verbindung mit Artikel 56 Abs. 1 des Zuständigkeitsanpassungs-Gesetzes vom 18. März 1975 (BGBl. 
I S. 705) und dem Organisationserlaß vom 23. Januar 1991 (BGBl. I S. 530) verordnet der 
Bundesminister für Gesundheit im Einvernehmen mit den Bundesministern für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten und für Wirtschaft:  
 

§ 1  
Zweischalige Weichtiere und Meeresschnecken, die in Japan hergestellt oder behandelt wurden, 
dürfen als Lebensmittel nicht in den Verkehr gebracht werden.  
 

§ 2  
Nach § 51 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 bis 4 des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes wird bestraft, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 1 zweischalige Weichtiere oder Meeresschnecken als 
Lebensmittel in den Verkehr bringt.  
 

§ 3  
 
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.  
 
Der Bundesrat hat zugestimmt.  
 
Bonn, den 25. September 1992  

 
Der Bundesminister für Gesundheit  

Horst Seehofer  
 


	Verordnung
	über das Inverkehrbringen
	zweischaliger Weichtiere und Meeresschnecken aus Japan

